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Am 15. Mai 2022 war der Stichtag des Zensus 
2022 in Deutschland. Dieser umfasste eine Ge-
bäude- und Wohnungszählung sowie eine Be-
völkerungszählung, die aus einer Haushalte-
befragung auf Stichprobenbasis und einer 
Vollerhebung an Sonderbereichen (Wohn-
heime und Gemeinschaftsunterkünfte) be-
stand. Der vorliegende Beitrag befasst sich 
mit den in Baden-Württemberg eingerichteten 
örtlichen Erhebungsstellen, die für die Durch-
führung der Befragungen von auskunftspflich-
tigen Personen vor Ort verantwortlich waren. 
Insgesamt wurden bei der Bevölkerungszäh-
lung im Südwesten knapp 1,8 Millionen (Mill.) 
Personen befragt. 

Erhebungsstellenkonzept

Als obere Fachaufsichtsbehörde war in Baden-
Württemberg das Statistische Landesamt zu-
ständig für die Organi sation der Erhebungen 
des Zensus 2022. Die Durchführung der Be-
fragungen zur Bevöl kerungszählung1 vor Ort 
wurde dabei den Kommunen übertragen,  

welche sogenannte örtliche Erhebungsstellen 
einrichten mussten. Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zur Einrichtung dieser Erhe-
bungsstellen lieferte das Landesausführungs-
gesetz zum Zensus in Baden-Württemberg 
(AGZensG 2022):

 � Wer musste Erhebungsstellen einrichten?

 � Welche Voraussetzungen waren bei der  
Einrichtung von Erhebungsstellen zu er- 
füllen?

 � Welche finanzielle Ausstattung erhielten  
die örtlichen Erhebungsstellen?

Gesetzlich vorgeschrieben war die Einrichtung 
einer örtlichen Erhebungsstelle in allen Ge-
meinden mit über 30 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern sowie in Landkreisen für die übri-
gen kreisangehörigen Gemeinden. Zusätzlich 
war die Einrichtung einer Erhebungsstelle in 
Großen Kreisstädten mit weniger als 30 000  
Einwohnerinnen und Einwohnern möglich  
(sogenannte Optionskommunen). Auch Zu-

Zensus 2022: Gute Zusammenarbeit  
mit örtlichen Erhebungsstellen 

Kriterien zur Abschottung der  
Erhebungsstellen (zentrale Aspekte)

Um die Abschottung der Erhebungsstelle von 
anderen Verwaltungsbereichen zu vollziehen, 
mussten folgende Kriterien erfüllt sein:

Organisatorisch 
Eigene Verwaltungsstelle, die keiner anderen 
Verwaltungsstelle angegliedert ist und bei 
Gemeinden direkt der (Ober-)Bürgermeiste-
rin oder dem (Ober-)Bürgermeister und bei 
Landkreisen direkt der Landrätin oder dem 
Landrat bzw. der Ersten Landesbeamtin oder 
dem Ersten Landesbeamten unterstellt ist.

Räumlich 
Eigene, abschließbare und nicht einsehbare 
Räumlichkeiten für Erhebungsstellenperso-
nal und die Lagerung von Erhebungsmateri-
alien, Auskunftsbereich für Auskunftspflich-
tige, etc.

Personell 
Personal muss Gewähr für Zuverlässigkeit 
und Verschwiegenheit bieten und ist auf die 
Wahrung des Statistikgeheimnisses zu ver-
pflichten. Um Interessenskonflikten vorzu-
beugen sollte das Personal nach Möglichkeit 
nicht aus sensiblen Bereichen des Verwal-
tungsvollzugs (zum Beispiel Einwohnermel-
deamt, Baurechtsamt, etc.) stammen. 

Technisch 
IT-Architektur muss den vorgegebenen Stan-
dards der IT- und Informationssicherheit ent-
sprechen und über notwendige Netzzugriffe 
und Softwareprodukte verfügen. 

Datenschutz 
Wahrung der statistikrechtlichen Gesetzes-
grundlagen und Beachtung der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO) und des 
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG).
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2 Die Städte Ludwigsburg, 
Bietigheim-Bissingen, 
Kornwestheim und 
Remseck am Neckar 
sowie der Landkreis und 
die Stadt Rastatt bildeten 
jeweils einen Erhebungs- 
stellenverbund.

3 Verfassungsrechtlicher 
Grundsatz, wonach ver-
arbeitete Einzeldaten mit 
Personenbezug aus der 
Statistik weder an die 
Stellen zurück übermit-
telt werden dürfen, von 
denen die Ursprungs- 
daten stammen noch an 
sonstige Stellen der 
Verwaltung weiter über-
mittelt werden dürfen.

4 Die Berechnung erfolgte 
auf Basis folgender Be-
standteile: Basiszuwei-
sung, Zuweisung für die 
Durchführung an An-
schriften mit Sonderbe-
reichen, Zuweisung für 
die Durchführung der 
Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis. 

sammenschlüsse für die Einrichtung einer ge-
meinsamen Erhebungsstelle waren nicht  
ausgeschlossen. Insgesamt wurden in Baden-
Württemberg 103 Erhebungsstellen2 einge- 
richtet, wobei 16 der 47 sogenannten Options-
kommunen von ihrem Recht zur Einrichtung 
einer eigenen Erhebungsstelle Gebrauch  
machten.

Die Einrichtung einer Erhebungsstelle er- 
forderte eine strikte Trennung (Abschottung) 
der Erhebungsstelle von anderen Verwal-
tungsbereichen. Dabei erfolgte die Abschot- 
tung organisatorisch, räumlich, personell und 
technisch und beinhaltete ebenso die Wah- 
rung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben 
(siehe i-Punkt „Kriterien zur Abschottung der 
Erhebungsstellen“). Durch diese strikte Tren-
nung wurde gewährleistet, dass Erhebungs-
stellen Daten aus schließlich für die statistisch 
notwendigen Zwecke zur Durchführung des 
Zensus 2022 nutzen konnten. Eine Nutzung  
der für die Er hebung notwendigen Daten  
(zum Beispiel Anschriften, Namen von aus-
kunftspflichtigen Personen) und der im Rah- 
men der Erhebung gewonnenen Daten (zum 
Beispiel persönliche Angaben von auskunfts-
pflichtigen Personen) in anderen Bereichen  
der öffentlichen Verwaltung war somit aus-
geschlossen und das sogenannte „Rückspiel-
verbot“3 wurde ein gehalten.

Mit der Einrichtung einer Erhebungsstelle  
und den damit verbundenen zu erledigenden 
Aufgaben waren Personalkosten (Personal für 
Erhebungsstellen, Erhebungsbeauftragte für  
die Vor-Ort-Befragungen) und Sachkosten  
(Räumlichkeiten, technische Ausstattung etc.) 
verbunden. Dafür erhielten die örtlichen Er-
hebungsstellen einen finanziellen Ausgleich  
von Seiten des Landes Baden-Württemberg. 
Höhe und Berechnung4 der Finanzzuwei- 
sungen sind im AGZensG 2022 gesetzlich fest-
geschrieben. Insgesamt standen den Erhe-
bungsstellen im Land knapp 44,4 Mill. Euro  
aus dem Landeshaushalt zur Verfügung, um  
die finanziellen Mehrbelastungen der Kom-
munen, die mit der Durchführung der über-
tragenen Aufgaben im Rahmen des Zensus  
2022 vor Ort entstanden, zu decken.

Schulung der Erhebungsstellen

Im Vorfeld der Einrichtung der Erhebungsstel-
len wurde diesen ein Projekt- und Terminplan 
über die in den jeweiligen Projektphasen – Er-
hebungsvorbereitung und Erhebungsdurch-
führung – anfallenden Tätigkeiten in den Er-
hebungsstellen bereitgestellt. Um die zu er- 
ledigenden Aufgaben bewältigen zu können, 

fanden seitens des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg umfangreiche Schulun- 
gen zur Erhebungsvorbereitung und -durch-
führung sowie zur Schulung von Erhebungs-
beauftragten statt. Aufgrund der zu diesem  
Zeitpunkt noch vorherrschenden Corona-
pandemie wurden alle Schulungen online in 
Form von Videokonferenzen durchgeführt.  
Das Schulungskonzept sah dabei eine so- 
genannte „Multiplikatorenschulung“ vor, in  
der nur die Erhebungsstellenleitungen und  
deren Stellvertretungen geschult wurden. Die 
Schulung der weiteren Mitarbeitenden der  
Erhebungsstellen sowie der Erhebungsbe-
auftragten lag dabei in der Verantwortung der 
Erhebungsstellen und erfolgte auf Basis der 
vom Statistischen Landesamt zur Verfügung 
gestellten Handbücher, Präsentationen und  
weiteren Handreichungen. 

Die Schulungen selbst beinhalteten fach- 
lich-methodische und technische Inhalte.  
In Ersteren wurden die Hintergründe, die  
rechtlichen Rahmenbedingungen und die  
zugrundeliegende Methode der Bevölke-
rungszählung – Kombination einer Voller- 
hebung an Anschriften mit Sonderbereichen 
sowie einer Haushaltebefragung an soge- 
nannten Normalanschriften – vorgestellt und 
erklärt. Zusätzlich wurden die mit der Vor-
bereitung und Durchführung der Erhebung  
verbundenen fachlichen Aufgaben erläutert. 
Dazu gehörten beispielsweise die Rekrutie- 
rung und Verpflichtung von Erhebungsbe-
auftragten und deren Ausstattung mit den für 
die Befragungen notwendigen Erhebungs-
unterlagen.

Zur Erledigung aller mit dem Zensus ver- 
bundenen Aufgaben wurde den Erhebungs-
stellen ein zentrales und bundeseinheitliches 
IT-Verfahren, das sogenannte „Erhebungs-
unterstützungssystem (EHU)“, durch das Sta-
tistische Bundesamt bereitgestellt. In den  
EHU-Schulungen wurde den Erhebungsstel-
lenleitungen und deren Stellvertretungen er-
läutert, wie sämtliche Prozesse (zum Beispiel 
das Anlegen von Erhebungsbeauftragten, die 
Zuteilung von zu erhebenden Anschriften an 
Erhebungsbeauftragte, die Registrierung von 
Rückläufen von Erhebungsunterlagen, die  
Aufnahme von Erhebungsbefunden, die Er-
stellung von Mahnungen von säumigen Aus-
kunftspflichtigen etc.) technisch umgesetzt  
werden.

Aufgabenerfüllung durch Erhebungsstellen

Ehe die Erhebungsstellen mit den ihnen über-
tragenen Aufgaben (siehe Übersicht) rund um 
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5 Fischer, Christoph:  
Zensus 2022: Vorberei-
tung und Durchführung 
der Bevölkerungszäh-
lung, in: Statistisches 
Monatsheft Baden-
Württemberg 6+7/2023.

die Personenerhebung beginnen konnten,  
musste die bereits erwähnte Abschottung  
der Erhebungsstelle von anderen Verwal-
tungsbereichen vollzogen werden. Hierfür  
ließ das Statistische Landesamt Baden- 
Würt temberg den einzurichtenden Stellen  
einen Kriterienkatalog mit den bis Ende  
Okto ber 2021 zu treffenden Maßnahmen zu-
kommen.

Um den Erhebungsstellen Anhaltspunkte für 
benötigte Büro-/Lagerflächen und erforder- 
liches Personal zu geben, wurden vom Statis-
tischen Landesamt Orientierungswerte über  
die Anzahl der zu befragenden Personen und 
der hierfür benötigten Erhebungsbeauftrag- 
ten, das benötigte Erhebungsstellenpersonal, 
die notwendige Fläche sowie die zur Ver- 
fügung stehenden finanziellen Mittel aus der 
Finanzzuweisung übermittelt.

Sofern alle Kriterien zur Abschottung erfüllt 
waren und dem Statistischen Landesamt die 
Einhaltung der „Dienstanweisung zur Ein-
richtung“ der jeweiligen Erhebungsstelle be-

stätigt wurde, galt eine Erhebungsstelle for- 
mal als eingerichtet. Anschließend konnte  
der Betrieb aufgenommen und mit den Vor-
bereitungsarbeiten der Erhebung begonnen 
werden. Ein Hauptanteil der Erhebungsvorbe-
reitung lag insbesondere in der Rekrutierung 
und Schulung der für die Befragung vorge-
sehenen ehrenamtlichen Erhebungsbeauf- 
tragten sowie deren Zuteilung auf die zu er-
hebenden Anschriften. Insgesamt wurden von 
den Erhebungsstellen landesweit gut 12 000 
Erhebungsbeauftragte rekrutiert und für die 
Befragung von rund 1,8 Mill. auskunftspflich-
tigen Personen an knapp 330 000 Anschriften 
der Haushaltsstichprobe und rund 10 000 An-
schriften mit Sonderbereichen eingeteilt und 
mit entsprechenden Erhebungsunterlagen  
ausgestattet. Da die Erhebung aus methodi-
schen Gründen eine Unterscheidung der  
Anschriften (Normalanschrift oder Anschrift  
mit Sonderbereich) erforderte, war ein wei- 
terer wichtiger Bestandteil bei der Vorberei- 
tung die Überprüfung der korrekten Zuord- 
nung der Anschriftenart im Rahmen einer  
Vorbegehung der Anschriften.5 

Tätigkeiten der örtlichen ErhebungsstellenÜ

Quelle: Eigene Darstellung.
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6 An Anschriften, die für 
die Erhebung von sozio-
demografische Zusatz-
merkmale vorgesehen 
waren, wurde den Be-
fragten im Anschluss an 
das persönliche Inter-
view eine Kennung für 
einen Online-Fragebogen 
ausgehändigt.

Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten  
startete am Zensusstichtag, den 15. Mai 2022, 
die rund 12-wöchige Feldphase, in der die Er-
hebungsbeauftragten die Befragungen von  
auskunftspflichtigen Personen im Land vor-
nahmen. Da die Interviews im persönlichen  
Kontakt mittels Papierfragebogen6 stattfan- 
den, waren die Erhebungsstellen fortan ins-
besondere mit der Bearbeitung der von  
den Erhebungsbeauftragten zurückgebrachten 
Erhebungsunterlagen beschäftigt. Dabei wur-
den die Rückläufe registriert und die erhobe- 
nen Daten im Erhebungsunterstützungssys- 
tem digitalisiert. In diesem Zuge erfolgte auch 
die Kernaufgabe der Erhebungsstellen: Die für 
die Ermittlung der Einwohnerzahl maßgebliche  
sogenannte „Existenzfeststellung“ von Per-
sonen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt  
nicht von Erhebungsbeauftragten angetrof- 
fene bzw. gegenüber den Erhebungsbeauf- 
tragten auskunftsverweigernde Personen und 
Haushalte, befanden sich insbesondere im  
Anschluss an die Feldphase im Mahnwesen  
der Erhebungsstelle. Dieses erstreckte sich  
von einer freundlichen Erinnerung zur Aus-
kunftserteilung bis zur Heranziehung säumi- 
ger auskunftspflichtiger Personen inklusive 
Zwangsgeldfestsetzung. 

Nach der erfolgreichen Durchführung der Per-
sonenerhebung waren in der jeweiligen Erhe-
bungsstelle Abschlussarbeiten durchzufüh- 
ren, um diese ordnungsgemäß bis spätestens 
Ende Mai 2023 schließen zu können. Neben  
der Auszahlung der Aufwandsentschädigun- 
gen an die Erhebungsbeauftragten, stand hier-
bei die datenschutzkonforme Löschung bzw. 
Vernichtung sämtlicher vorhandener elek-
tronischer Daten und Daten in Papierform,  
welche dem Statistikgeheimnis unterlagen, im 
Mittelpunkt.

Kommunikation mit Erhebungsstellen

Das Statistische Landesamt Baden-Würt- 
temberg war in seiner Funktion als obere  
Fachaufsicht für alle fachlichen und techni- 
schen Fragen und Anliegen rund um die Be-
völkerungszählung die erste Anlaufstelle der 
Erhebungsstellen. Hierfür wurde über den ge-
samten Vorbereitungs- und Durchführungs-
zeitraum eine zentrale Rufnummer für Er-
hebungsstellen eingerichtet. Zusätzlich wurde 
vom Statistischen Landesamt eine Austausch-
plattform geschaffen, über die Dokumente  
zwischen Statistischem Landesamt und Er-
hebungsstellen ausgetauscht und wichtige  
Informationen auf kürzestem Weg mit allen  
Erhebungsstellen geteilt werden konnten.

Im Laufe der Vorbereitungsarbeiten zeigte  
sich, dass die bereits existierenden Kommuni-
kationskanäle zwar funktionierten, eine Inten-
sivierung der Kommunikation zwischen dem 
Statistischen Landesamt und den Erhebungs-
stellen den Projekterfolg aber zusätzlich unter-
stützen könnte. Aus diesem Grund wurden  
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis  
Zensus des Städtetags Baden-Württemberg 
„Online-Infostunden“, die in der Regel im  
14-tägigen Turnus stattfanden, ins Leben ge-
rufen. In diesem für alle Erhebungsstellen  
zugänglichen Format wurden im Vorfeld an  
das Statistische Landesamt gerichtete Fragen 
beantwortet. Ebenso boten die „Online-Info-
stunden“ dem Statistischen Landesamt zu- 
sätzlich eine gute Möglichkeit, um auf wichtige 
anstehende Arbeiten und den aktuellen Stand 
der Erhebung hinzuweisen.

Erfolgreicher Abschluss  
der Bevölkerungszählung

Die Durchführung der Befragungen der aus-
kunftspflichtigen Personen verlief in Baden-
Württemberg in enger und kollegialer Ab-
stimmung zwischen den kommunalen Er- 
hebungsstellen und dem Statistischen Lan-
desamt. Kritik und Ressentiments gegenüber 
dem Zensus 2022 in der Bevölkerung konnten 
während der Erhebung nur in geringem Um-
fang festgestellt werden. Insgesamt kann die 
Auskunftsbereitschaft gegenüber den Erhe-
bungsbeauftragten als hoch bewertet werden. 
Verantwortlich für den erfolgreichen Ab- 
schluss der Erhebung war dabei das große  
Engagement von allen an der Durchführung 
beteiligten Personen, insbesondere in den  
örtlichen Erhebungsstellen. Nicht zuletzt  
führte die gute und kooperative Zusammen-
arbeit zwischen Statistischem Landesamt  
Baden-Württemberg, den Erhebungsstellen  
und dem Arbeitskreis Zensus des Städte- 
tags Baden-Württemberg, zu einer sehr er-
folgreichen Erhebung des Zensus 2022 im  
Südwesten. 

 www.statistik-bw.de/Zensus/
    Direkt zu ...
      Zensus

Weitere Auskünfte erteilt
Christoph Fischer, Telefon 0711/641-30 25,
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